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A. Das Masernschutzgesetz führt zu einer faktischen Impfpflicht
	 und verstößt gegen die medizinische Ethik 
Es gibt kaum eine Interaktion, die sensibler wäre als die zwischen Arzt und Patient. Der Patient befindet sich psychisch und 
oft körperlich in einer vulnerablen Lage. Zudem ist er in der schwächeren Position, was seinen Wissenstand, seine Abhängig-
keit und seinen Status angeht. Die Arzt-Patienten Interaktion kann nur funktionieren, wenn absolutes Vertrauen besteht. 
Aus diesem Grund sind bereits in der Antike die ethischen Standards dieser Interaktion in dem Text kodifiziert worden, der uns 
als „Eid des Hippokrates“ bekannt ist. Das wichtigste Prinzip hieraus lässt sich mit der Formel „primum nil nocere“  
(„vor allem keinen Schaden anrichten“) beschreiben. Im 20. Jahrhundert kam – geprägt durch den Missbrauch der Medizin 
während der Nazi-Herrschaft und der japanischen Besatzung in China und anderswo – als zweiter ethischer Grundstein das 
Prinzip der informierten Einwilligung hinzu. Diese ethischen Prinzipien haben die Funktion, das Wohl des Patienten in den 
Mittelpunkt aller Überlegungen zu stellen, (frei nach Cicero: „salus aegroti suprema lex“ – das Wohl des Patienten ist das 
oberste Gesetz). Das Masernschutzgesetz führt durch seine Forderung nach einem Impfnachweis gegen Masern zu einer 
faktischen Masernimpfpflicht und verstößt dadurch schon rein logisch gegen das Grundprinzip der informierten Einwilli-
gung: Eine verpflichtende Maßnahme kann per Definition nicht abgelehnt werden, was die Einwilligung irrelevant macht. 

Das Prinzip, vor allem keinen Schaden anzurichten, wird oft missverstanden. Es besteht nämlich nicht darin, alle denkbaren 
Gefahren präventiv zu verbannen, sondern es bedeutet, dass man eine Behandlung nur dann anwenden darf, wenn man 
sicher ist, dass diese im konkreten Einzelfall sehr wahrscheinlich mehr Nutzen bringt, als sie Schaden anrichtet. Die 
faktische Pflicht zur Masernimpfung, die sich aus dem Masernschutzgesetz ergibt, ist ein klarer Verstoß gegen dieses Prinzip, 
denn die Impfung bringt für den Betroffenen nur einen theoretischen Nutzen, stellt aber mit Sicherheit eine messbare  
Gefährdung aufgrund von Nebenwirkungen dar.
 

B. Das Masernschutzgesetz beschneidet die Rechte 
	 der Kinder und ihrer Eltern 
Das seit März 2020 gültige „Masernschutzgesetz“ beinhaltet eine faktische Impfpflicht, durch die Eltern gezwungen 
werden, ihre Kinder gegen Masern impfen zu lassen, insbesondere wenn sie sie in eine Kita oder einen Kindergarten geben 
wollen. Dies gilt auch für Schulkinder nach dem 9. Schuljahr. Eltern, die gegen diese Nachweispflicht verstoßen, sind häufig 
mit hohen Geldbußen belegt worden. 

Die mit dem Masernschutzgesetz einhergehende faktische Impfpflicht stellt eine grobe Verletzung wichtiger Grundrechte 
dar, z.B. unseres in Art. 2 GG zugesicherten Rechtes auf körperliche Unversehrtheit und des im Art. 6 GG beschriebenen 
sog. „Elternrechtes“1, sowie des im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB §1626) festgeschriebenen Sorgerechts der Eltern für 
ihre Kinder. Gemäß Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG darf aber der Staat nicht ohne rechtfertigenden Grund in das Erziehungsrecht 
der Eltern eingreifen. 

Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur Masernimpfpflicht vom 21. Juli 2022 (1 BvR 469/20, 1 BvR 471/20, 1 BvR 
470/20, 1 BvR 472/20) hat nicht belegt, dass die Masernimpfung einen solchen Grund darstellt. Denn schon vor der Urteils-
begründung haben die Richter vorweggenommen, dass die Eltern im Bereich der „Gesundheitssorge“ „weniger frei sind, sich 
gegen Standards medizinischer Vernünftigkeit zu wenden“. Das Gericht bewertete also die Impfung von vornherein – also vor 
der Prüfung – als „medizinisch vernünftig“, wobei gerade dies vom Gericht zu prüfen gewesen wäre.

Es werden in der Begründung zahlreiche Behauptungen2 aufgestellt, die aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht unhalt-
bar sind, z.B. „die Masernschutzimpfung bietet einen sicheren Schutz gegen eine akute Masernerkrankung. Die Impfung  
bewirkt eine Immunantwort, die mit derjenigen einer natürlichen Infektion vergleichbar ist.“; „Nach erfolgreicher Impfung  
mit dem Lebendimpfstoff wird ein lebenslanger Schutz gegen Masern angenommen.“; (…) „die Wirksamkeit einer Impfung, 
die Impfreaktionen und Impfkomplikationen sind wissenschaftlich gut erforscht.“ 

Alle diese Thesen werden durch einen aktuellen Cochrane-Review und die epidemiologischen Daten  
im Jahresbericht des European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) widerlegt.3,4

•	 Die Masernimpfung bietet keinen sicheren Schutz (bei direktem Kontakt mit einem Erkrankten nur 80–85%).
•	 Die Immunantwort nach Impfung ist der Immunität durch natürliche Infektion unterlegen.
•	 Der ohnehin begrenzte Schutz lässt mit der Zeit nach.
•	 Wirksamkeit und Sicherheit der Impfung sind unzureichend erforscht. Die Autoren des Cochrane-Reviews  
	 stützen ihre Aussagen unter anderem auch auf Beobachtungsstudien teilweise minderer Qualität und bewerten  
	 die Evidenz als niedrig bis mäßig.

Auch die Aussagen zur subakuten sklerosierenden Panenzephalitis (SSPE) als angebliche Spätfolge der Masern sind 
wissenschaftlich mehr als fragwürdig. Und bei dem zu Recht angeführten Verweis auf die erhöhte Komplikationsrate von 
Masernerkrankungen im Säuglingsalter bzw. ersten Lebensjahr hat das Bundesverfassungsgericht offensichtlich übersehen, 
dass aufgrund des schwachen oder fehlenden Nestschutzes geimpfter Mütter die Masernerkrankung erst seit Einführung 
der Impfung gehäuft im Säuglingsalter auftritt. 

Dies macht eine Revision dieser Entscheidung von Seiten des Bundesverfassungsgerichts unumgänglich.



C. Eine Masernimpfpflicht, wie sie sich aus dem Masernschutzgesetz 
	 faktisch ergibt, ist rechtlich umstritten
Das Masernschutzgesetz stellt auch eine Bedrohung unserer Selbstbestimmung und eigenverantworteten Gesundheit 
dar, weil es als „trojanisches Pferd“ eine Blaupause für neue Impfpflichten liefert. So könnte etwa die Weltgesundheits- 
Organisation weitere „neue“ Erreger als pandemierelevant einstufen, was mit der Akzeptanz der geänderten „Internationalen 
Gesundheitsvorschriften der WHO“ durch die deutsche Bundesregierung im September 2025 erleichtert wird. 

Als Argument für die Einführung des Masernschutzgesetzes und der darin festgelegten de facto Impfpflicht wurde eine an-
geblich rückläufige Impfbereitschaft angeführt. Dieses Argument ist falsch. Denn zu diesem Zeitpunkt waren 97 % der Kin-
der mindestes einmal geimpft und 93 % zweimal. Diese Zahlen haben sich über die letzten Jahre wenig verändert. Somit war 
in Deutschland eine wesentlich höhere Durchimpfungsrate zu verzeichnen als in anderen Ländern, in denen es bereits eine  
Impfpflicht gab.5,6

Auch die laut Gesetzestext angestrebte „Eliminierung der Masern“ ist reine Augenwischerei. Schon die Definition der  
Elimination unterscheidet sich in unterschiedlichen Gremien. Die sogenannte „Nationale Verifizierungskommission  
Masern/Röteln“ (NAVKO) spricht von einer Indikatorinzidenz von < 1 Fall pro 1 Million Einwohner7. Für die WHO sind  
hierfür 5 Fälle pro 1 Million ausreichend8.

Mehrere internationale Studien belegen indes, dass eine vollständige Elimination der Masern nicht möglich ist,  
auch nicht mittels Impfungen. Masernausbrüche waren bei hohen Durchimpfungsraten nicht zu verhindern9.
Nachdem die NAVKO seit August 2023 durch eine sensitivere Falldefinition auch Fälle mit abgeschwächten Symptomen  
und positivem PCR-Nachweis in die Fallzahl mit einfließen lässt10, darunter die sogenannten „Impfmasern“, also einen  
masernähnlichen Hautausschlag nach der Impfung, ist das angestrebte Ziel nun gänzlich außer Reichweite.
Dass dieses ganze Konstrukt einer angeblich durch Impfung möglichen Elimination einer jahrhundertealten Kinderkrankheit 
nichts als ein Märchen sein kann, wird durch die Ergebnisse einer neueren Studie vom April 2024 bestätigt,11 die belegen  
konnte, dass die mit der Zeit nachlassende Schutzwirkung der Impfungen zu häufigeren Krankheitsausbrüchen führt.  
Damit wird eindeutig gezeigt, dass die Masernimpfungen einen kontraproduktiven Effekt haben.

Bei der Rechtfertigung der Maßnahmen im Masernschutzgesetz berufen sich Behörden und Gerichte stets auf das  
Robert-Koch-Institut (RKI) und die dort angesiedelte Ständige Impfkommission (STIKO) als hoheitliche und unabhängige  
wissenschaftliche Instanz. Diese Zuordnung ist jedoch falsch. Die Veröffentlichung der vom RKI während der Corona- 
Pandemie geführten Protokolle im Jahr 2024 („RKI-Files“) zeigt, dass diese Institutionen nicht unabhängig gehandelt haben, 
sondern an die Weisungen des Bundesgesundheitsministers gebunden sind, eine Einschätzung, die im September 2025  
in einem Brief des RKI-Präsidenten Lars Schaade an fünf Chemieprofessoren bestätigt wurde.12

Die STIKO ist nicht frei von Interessenkonflikten. Viele ihrer Mitglieder haben direkte oder indirekte Forschungsförder- 
ungen der Pharmaindustrie oder Unterstützung von NGOs wie der Bill and Melinda-Gates-Stiftung erhalten.13

Eine wenig bekannte, aber im Grunde skandalöse Tatsache ist, dass sämtliche Impfstoffhersteller trotz des hohen Scha-
denspotenzials der Impfstoffe im Gegensatz zu den Herstellern anderer Medikamente von jeglicher Produkthaftung befreit 
sind. Die Haftung für Impfschäden übernimmt der Staat, was die Möglichkeiten einer Wiedergutmachung für Impfgeschä-
digte erheblich einschränkt. Eine verpflichtende Impfung bringt für die Pharma-Großkonzerne enorme finanzielle Vorteile 
– auf Kosten der Allgemeinheit. Und nicht nur das: Die beiden Pharma-Großkonzerne, die die in Deutschland zugelassenen 
Masern-Kombinationsimpfstoffe herstellen, wurden in den letzten Jahren und Jahrzehnten wegen vielfältiger Verstöße  
wiederholt zu milliardenschweren Strafzahlungen verurteilt.14,15

D. Das Masernschutzgesetz ist medizinisch sinnlos
1. Masern sind in den allermeisten Fällen eine völlig unspektakuläre Kinderkrankheit und nicht die äußerst bedrohliche 
Erkrankung, als die sie in den lancierten Artikeln vieler Medien und in den Propagandafilmen der Impflobby gerne dargestellt 
werden. Die Erkrankung verläuft in der Regel harmlos, wenn man auf eine Fiebersenkung verzichtet. Fieber ist eine wichtige 
Heilreaktion, die man tunlichst nicht stören sollte. Komplizierte Masern-Verläufe treten hauptsächlich dann auf, wenn z.B. 
durch medikamentöse Fiebersenkung die Heilreaktion gestört wird oder wenn Kinder einen Mangel an Vitamin D und  
Vitamin A aufweisen. 

In den geburtenreichen 60er Jahren in Westdeutschland, als es noch jährlich über 1 Million Masernfälle gab, wurden nur etwa 
50–150 Todesfälle pro Jahr gemeldet, was einer sehr niedrigen Sterberate um 1 pro 10.000 entspricht.16 Dies wurde vom RKI 
noch im Jahr 1999 so kommuniziert.17,18 Die von der WHO oder anderen Impfbefürwortern ins Feld geführte Todesfallrate von 
1:1000 ist hierzulande unzutreffend und ist unzulässigerweise aus Entwicklungsländern übertragen. Seit dem letzten frag-
lichen Todesfall durch Masern in Deutschland im Jahr 2019 gab es keinen einzigen gemeldeten Todesfall mehr. Masern- 
todesfälle sind eine Rarität, die in Deutschland eher mit einer unsachgemäßen Behandlung als mit der Krankheit zu tun 
haben. Längst bevor die Masernimpfung eingeführt wurde, war also die Sterblichkeitsrate der Masern in Deutschland bereits 
auf ein sehr niedriges Niveau nahe Null zurückgegangen.19 Komplikationen von Masern waren auch vor Einführung der 
Impfung kein Problem mehr. Die sehr seltenen Fälle komplizierter Verläufe betrafen meist vorgeschädigte oder extrem  
belastete Kinder. 



2. Eine durchgemachte Masern-Erkrankung hinterlässt eine lebenslange Immunität, so dass man sein ganzes weiteres Le-
ben lang vor einer erneuten Masern-Erkrankung geschützt ist. Im Gegensatz dazu bringt eine Impfung allenfalls einen zeitlich 
begrenzten Schutz mit sich, weil sie nur wesentlich niedrigere Antikörperspiegel und auch eine geringere zelluläre Immunsti-
mulation als die natürliche Infektion induziert. 
Dies liefert eine Erklärung für die Tatsache, dass aktuell 134 –2920% der Masernfälle Geimpfte betreffen, was auch die neuen 
Masernausbrüche erklären kann, mit denen immer wieder Angst geschürt wird. Dieser eindeutig kontraproduktive Effekt der 
Masernimpfung wird durch eine Studie belegt,9 die zeigt, dass der über die Zeit nachlassende Schutz der Impfungen zwin-
gend zu Krankheitsausbrüchen führt. Je höher die Impfrate gegen Masern, desto wahrscheinlicher sind lokale Epidemien, weil 
die Impfung keine permanente Immunität erzeugt. Eine geimpfte Bevölkerung weist also eine wesentlich geringere Immu-
nität auf als eine Bevölkerung, bei der die meisten die Masernerkrankung als Kind selbst durchgemacht haben. Das betrifft 
derzeit noch fast die Hälfte der deutschen Bevölkerung, nämlich praktisch alle vor 1970 Geborenen.

3. Früher erkrankten so gut wie nie Säuglinge an Masern, weil sie durch die Antikörper geschützt waren, die sie über Pla-
zenta und Muttermilch als sogenannten „Nestschutz“ bekamen, über die ihre Mutter dank der eigenen Masernerkrankung in 
ihrer Kindheit in genügender Höhe verfügte. Da geimpfte Mütter meist niedrigere Antikörperspiegel aufweisen und dadurch 
weniger Antikörper als Nestschutz auf ihre Kinder übertragen können, erkranken seit der Einführung der Impfung vermehrt 
Säuglinge an Masern, für die wiederum diese Erkrankung ein höheres Komplikationsrisiko mit sich bringt. Dementsprechend 
haben seit Einführung der Masern-Impfung schwere Erkrankungsverläufe zahlenmäßig weltweit zugenommen.  
Diese Situation wird auf die nächsten Generationen übertragen. Mit anderen Worten: Einmal mit der Masern-Impfung der 
Mütter angefangen, müssen auch die Kinder frühzeitig geimpft werden, um die sehr seltenen Hochrisiko-Verläufe wie z.B. 
Enzephalitiden zu vermeiden. Den geimpften Kindern gehen dabei die immunmodulatorischen Vorteile der Maserninfektion 
verloren. Prinzipiell gilt dieses Problem auch für alle anderen Impfungen gegen Kinderkrankheiten.

4. Eine durchgemachte Masernerkrankung bringt zahlreiche natürliche Gesundheitsvorteile mit sich, weil durch Masern  
das zelluläre Immunsystem, das bei der Immunabwehr die Hauptarbeit leistet, nachhaltig gestärkt und stabilisiert wird.  
Es gibt Berichte zu zahlreichen chronischen Krankheiten, die nach einer Masernerkrankung abklingen können. Menschen,  
die eine Maserninfektion mitgemacht haben, erkranken beispielsweise seltener an bestimmten Krebsarten, seltener an  
Multipler Sklerose und anderen Autoimmunerkrankungen oder Allergien.21  Kinder machen nach einer Maserninfektion 
häufig Entwicklungssprünge in deren Folge z.B. Stottern oder Bettnässen verschwinden können.

5. Die Masernimpfung ist, anders als gemeinhin behauptet, alles andere als nebenwirkungsfrei. Allein in den Jahren 2001–
2012 gab es über 1300 Verdachtsmeldungen schwerer Nebenwirkungen und 15 Verdachtsmeldungen von Todesfällen  
im Zusammenhang mit der Impfung an das für Impfstoffe zuständige Paul-Ehrlich-Institut.

6. Mehrere Ärzte und Wissenschaftler haben die aktuellen Zahlen verglichen und kommen zu dem eindeutigen Ergebnis, dass 
das Risiko, eine schwere Impfnebenwirkung zu erleiden oder in Folge der Impfung zu versterben, wesentlich höher ist als 
das Risiko, eine schwere Masernkomplikation zu erleiden oder gar an Masern zu versterben.  
 
Prof. (a.D.) Dr. Andreas Sönnichsen hat die Risiko-Situation für die aktuelle epidemiologische Lage 
wie folgt ausgerechnet: Aus Sicht des Individuums (Zahlen basieren auf Daten aus dem Jahr 2024):
•	 Das Risiko, an Masern zu erkranken, beträgt derzeit in Deutschland 0,0007 % pro Jahr.
•	 Das Risiko, eine schwere Masernkomplikation zu erleiden, beträgt 0,0000007 % pro Jahr 
	 (unter Annahme einer schweren Komplikation pro 1000 Fälle).
•	 Das Risiko, an Masern zu versterben, beträgt 0,00000007 % pro Jahr, das Lebenszeitrisiko 0,000006 % 
	 (unter Annahme einer Infektionssterblichkeit von 0,01 %).
•	 Das Risiko, eine schwere Impfnebenwirkung zu erleiden, beträgt bei 1.200.000 Impfungen pro Jahr 
	 und ca. 50 schweren Impfnebenwirkungen pro Jahr 0,004 %.
	 Es ist 6mal so hoch wie das Risiko an Masern zu erkranken und 5.700mal so hoch wie das Risiko, 
	 eine schwere Masernkomplikation zu erleiden.
•	 Das Risiko in zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung zu versterben, beträgt 0,0013 % 
	 (unter Annahme von 1–2 Todesfällen pro Jahr, Kausalität nicht unbedingt impliziert). 
	 Es ist mehr als 200mal so hoch wie das Lebenszeit-Risiko, an Masern zu versterben. 

Dieses extrem negative Nutzen-Risiko-Verhältnis stellt eigentlich für sich allein schon eine medizinische Kontraindikation 
für eine Masernimpfung dar, die jedem einzelnen Kind, auch wenn es keinerlei Vorerkrankungen hat, im Rahmen einer Impf-
unfähigkeitsbescheinigung bestätigt werden sollte.

7. Es gibt bis zum heutigen Tag keine einzige Studie, in der der Impfstoff im Vergleich mit einer ungeimpften Kontroll- 
gruppe über einen längeren Zeitraum getestet wurde. Es gibt ebenso keine ausreichenden Sicherheitsstudien. In einer  
Studie hochrangiger Impfbefürworter aus dem Jahr 2024 haben die Autoren eingestanden, dass man für keine einzige 
Impfung eine Nutzen/Risiko-Abschätzung machen kann, weil Studien mit ausreichend großen Vergleichsgruppen über 
einen ausreichend langen Zeitraum fehlen.22 Die Impfstoffhersteller verschleiern bewusst die Daten zur Impfstoffsicher-
heit dadurch, dass ein Großteil der von ihnen beauftragten Studien zur Impfstoffsicherheit nie publiziert werden darf, weil die 



Ergebnisse so negativ sind und bereits im Vorfeld Nicht-Publikations- und Schweigevereinbarung mit den die Studien 
durchführenden Universitäten oder Fachgruppen abgeschlossen wurden.23,24 Dass dies eine nicht hinzunehmende irreführen-
de wissenschaftliche Verzerrung mit sich bringt, sollte für jeden nachvollziehbar sein.

8. Das Narrativ ungeimpfte Kinder als Gefährder für die Allgemeinheit einzustufen, wie wir das in extremer Form während 
der sogenannten Coronapandemie erleben durften, hat keine medizinisch-wissenschaftliche Grundlage. In Deutschland 
sterben jedes Jahr mehr als 100 Kinder an diversen Infektionskrankheiten, aber kein einziges an Masern. Vulnerable z.B.  
immunsupprimierte Kinder sterben daher an anderen Infektionen und können davor auch durch eine Masernimpfpflicht  
nicht bewahrt werden.

9. Impfbefürworter führen gerne eine „Herdenimmunität“ ins Feld. Nicht immune Personen würden dann durch den großen 
Anteil immuner (geimpfter) Mitmenschen vor der Infektion geschützt. Es ist allerdings gar nicht statthaft, das Argument 
einer „Herdenimmunität“ anzuführen, da dieser aus der Veterinärmedizin stammende Begriff nur für natürlich durchge-
machte Krankheiten gilt, die nachfolgend zu einer dauerhaften Immunität führen.25 Keine Impfung erzeugt eine bleibende 
Immunität, so dass dadurch keine Krankheit getilgt werden kann. Geimpfte können nicht nur selbst erkranken, sondern auch 
den Erreger an andere weitergeben.26 
Dies wird auch durch Zahlen des RKI bestätigt (Epidemiologisches Bulletin vom April 2024),27 wonach ca. 15 bis 22 % der 
Infektionen Geimpfte betrafen. Europaweit waren 2023 14 % der gemeldeten Masernfälle ein- oder zweimal geimpft.28 Bei 
einem Masernausbruch in den USA waren 18,4 % der Erkrankten mindestens einmal geimpft.29 Bei einem ähnlichen Ereignis 
in Brasilien waren sogar 31,9 % der Erkrankten geimpft.30 Schon allein dadurch, dass es bei einem bestimmten Prozentsatz 
(ca. 16 %)31  zum „Impfversagen“ kommt, also trotz Impfung keine Antikörperbildung stattfindet und darüber hinaus die Anti-
körperspiegel bei den „erfolgreich Geimpften“ schnell rückläufig sind  und damit auch die Immunität, kann es eine erstrebte 
Immunitätsquote von 95 % nicht geben. Selbst bei einer natürlichen Immunität durch eine durchgemachte Maserninfektion 
genügt ein Anteil immuner von maximal 60 % um eine Epidemie zu unterbrechen.33,34

10. Bei der „subakuten sklerosierenden Panenzephalitis“, abgekürzt SSPE, die als angebliche Spätfolge einer Maserner-
krankung sowohl von Seiten des Bundesministeriums für Gesundheit als Argument für die Notwendigkeit einer Masern-Impf-
pflicht als auch in der Begründung der Kita-Entscheidung des BVerfG aufgeführt wird, handelt es sich um eine extrem seltene 
Erkrankung. In den Jahren 2013 bis 2022 gab es in Deutschland nur 29 Fälle, also durchschnittlich weniger als 3 Fälle pro 
Jahr.35 Diese schleichend fortschreitende Gehirnentzündung, die in den meisten Fällen zum Tod führt, soll im Schnitt etwa 7 
bis 10 Jahre nach einer insbesondere im Säuglings- oder Kleinkindesalter durchgemachten Masernerkrankung auftreten.  
Bis heute ist allerdings ungeklärt, ob eine vorausgegangene Masernerkrankung überhaupt als Ursache einer SSPE ver-
antwortlich gemacht werden kann. Die einzige ernst zu nehmende Studie, was die untersuchten Fallzahlen betrifft, kommt 
aus den USA.36 Das Ergebnis der Studie ist, dass das Risiko einer SSPE-Erkrankung mit 1:1 Million nahezu inexistent ist. 
Wie das RKI dann auf ein SSPE-Risiko von 4–11 pro 100.000 Masernerkrankungen kommt, ist unklar. Das RKI bezieht sich 
bei seiner unangemessenen Risikoeinschätzung offensichtlich auf eine methodisch mangelhafte Publikation aus dem Jahr 
2013.37 Die Autoren der Studie konnten nur die sehr geringe Zahl von lediglich 31 Fällen auswerten, 17 davon waren gegen 
Masern geimpft. Trotzdem behauptet das RKI nachweislich unzutreffend: „Das Impfvirus konnte bei Erkrankten bisher noch nie 
nachgewiesen werden, so dass davon auszugehen ist, dass die Masernimpfung keine SSPE verursachen kann.“ 38 

Dies ist nicht nur in Hinblick auf die angeführte deutsche Publikation eine vorsätzliche Täuschung der Bürger, denn diese 
RKI-Behauptung, die wohl eine maßgebliche Rolle für die Entscheidung bezüglich der Impfpflicht gespielt hat, steht sogar 
im Widerspruch zur Fachinformation des Pharmakonzerns Merck Sharp & Dohme zum Dreifach-Masernimpfstoffes 
M-M-RvaxPro 39, in der zu lesen ist: „Es gab Berichte über SSPE bei Kindern, die sich laut Anamnese nicht mit dem Ma-
sern-Wildvirus infiziert, jedoch einen Masern-Impfstoff erhalten hatten. Einige dieser Fälle könnten auf eine unerkannte Ma-
sern-Infektion während des ersten Lebensjahres oder auch auf die Masern-Impfung zurückzuführen sein.“  
Die Rechtsanwältin Beate Bahner schreibt dazu:40 „Wie soll man einer staatlichen Institution wie dem Robert Koch-Institut 
noch Vertrauen schenken, wenn sie solche Aussagen tätigt, die wissenschaftlich schon seit Jahren widerlegt sind und sogar 
den eigenen Herstellerangaben widersprechen?“

11. Auch die Psychoneuroimmunologie liefert Publikationen, die eindeutig gegen eine Impfpflicht sprechen. Die Ergebnisse 
dieser Studien zeigen, dass Stress über die Verringerung von Immunaktivität zu verminderten Antikörpertitern und erhöhter 
Gefahr von Impfnebenwirkungen führen kann.41,42 Besonders Eltern, die ihre Kinder gegen ihren Willen impfen lassen müs-
sen, sind erheblichem psychosozialen Druck ausgesetzt und übertragen diesen auf ihre Kinder. Die Impfpflicht bedingt hier 
also auch einen emotionalen und körperlichen Missbrauch von Kindern.

12. Aus immunologischer Sicht muss die folgende Befürchtung geäußert werden, die generell alle Impfungen gegen Kinder-
krankheiten betrifft: Eine langfristige Reduktion natürlicher Infektionserfahrungen durch umfassende Impfprogramme könnte 
die epigenetische Prägung und damit die immunologische Resilienz einer Bevölkerung reduzieren, was über Generationen 
die Anfälligkeit für neue Pathogene oder Immunfehlsteuerungen erhöhen könnte.

13. Trotz dieser eindeutigen medizinisch-wissenschaftlichen Faktenlage und vielfachen Argumente gegen die Masern-
impfung geraten impfkritische Ärzte in den Fokus der Justizbehörden und riskieren Strafverfahren schon, wenn sie ein 
Kontraindikationsattest ausstellen! Dies halten wir für nicht hinnehmbar.
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